
HANDBALL-VERBAND BRANDENBURG e.V. 
 

Amtliche Bekanntmachung zu Beschlüssen des Erweiterten Präsidiums 
des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. vom 13.04.2024  

Stand 13.04.2024 

Antrag auf Ersatzwahl … entsprechend der HVB-Satzung § 15 Abs. 4 lit c)  

Neu 
HVB-Satzung § 16 Das Präsidium 
f) Vizepräsident Recht - Frau Heidrun Gassan wird Vizepräsidentin Recht im HVB  

Anträge zur Änderung der HVB-Gebühren-Ordnung 

§ 3 HVB Jahres-Mitgliedsbeiträge neu ab 01.01.2025 

Neu 
HVB Vereinsbeitrag      
a) pro Verein jährlich  ab 01.01.2025      350,00 € 
b) pro Verein ohne Mannschaften im Spielbetrieb jährlich   50,00 €      
(Erhaltungsbeitrag) 
 

Neu 
b) HVB-Beitrag pro Mannschaft   ab 01.01.2025    
Erwachsenenmannschaft (pro Mannschaft- jährlich)   60,00 € 
Jugendmannschaft (pro Mannschaft-jährlich)    30,00 € 
 

Neu 
d) Spielklassenbeiträge der Meisterschafts- und Pokalmeisterschaftsspiele 
Erwachsenenmannschaften Meisterschaftsspiele ab 01.01.2025  
Oberliga Brandenburg Männer      600,00 € 
Oberliga Brandenburg Frauen       500,00 €  
Verbandsliga Männer        500,00 €   
Verbandsliga Frauen        400,00 €   
Landesliga Männer        400,00 €   

Neu 
§ 3 HVB Jahres-Mitgliedsbeiträge   
 f) Nuliga Gebühr - pro Jahr                    5,00 € 
 (pro Mitglied ab 7 Jahre laut der jährlichen LSB-Mitgliederstatistik)   

Neu 
f) NuLiga Organisationsgebühr  
pro Spielunion, die ihren Spielbetrieb mit dem nuLiga Programm mit Bescheid-Wesen, Fakturen 
und SR-Einsatzplanung organisiert und durchführt laut Anzahl der in der Spielunion territorial 
zugehörigen Vereine   - pro zugehörigen Verein jährlich 50,00 €                           gestrichen  
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§ 2 Gebühren 
 
Neu 
b) Ausweisgebühren / Spielberechtigung / Spielausweis   

• Erstausstellung eines Spielausweises        5,00 € 
• Antrag auf Umschreibung von Jugend zu Senioren    10,00 € 
• Antrag auf Änderung persönlicher Daten     10,00 € 
• Antrag auf Vereinswechsel       10,00 € 
• Antrag auf Doppelspielrecht (§ 19 (1), (2))    10,00 € 
• Antrag auf Duplikat        gestrichen 
• Antrag auf Zweifachspielrecht (pro Verein)     10,00 € 
• Antrag auf Zweitspielrecht (§15) (pro Verein)     10,00 €   
• Antrag auf Gastspielrecht (§19 b) (pro Verein)     10,00 €  

Antrag auf Zweifachspielrecht  
Jugendspieler der AK A-C (§19 a) (pro Verein)     10,00 €  

• Internationaler Verbandswechsel      50,00 €  
• Antrag auf Vertragsspielerausweis      50,00 € 
• vorzeitige Vertragsauflösung für Vertragsspieler    50,00 € 

Schiedsrichter / Zeitnehmer / Sekretär-Ausweis 
Ausstellen: 
• HVB-Card (SR, ZS, Fkt- Card)       25,00 € 
Ausstellung eines Duplikats:  
• HVB-Card (SR, ZS, Fkt- Card)       gestrichen 

Neu 
§ 2 Gebühren b) Ausweisgebühren 
Spielausweisdatengebühr (pro Ausweisdaten/ pro Jahr)   1,00 €    gestrichen  

 
Neu 
§ 2 Gebühren c) Aus- und Weiterbildungsgebühren Trainer     

Lehrgangsgebühr C -Trainerausbildung (pro Modul)   100,00 € 
Lehrgangsgebühr B -Trainerausbildung (pro Modul)   150,00 € 

Lehrgangsgebühr C / B Trainerweiterbildung     25,00-100,00 € 
Kurzlehrgänge/Workshop C/B Trainerweiterbildung    10,00-100,00 € 
Prüfungsgebühr nach Trainerausbildung      50,00 € 
Wiederholungsprüfung nach Trainerausbildung     50,00 €   
Lizenzgebühr bei Ausstellen/Verlängerung: C/B-Trainerlizenz   25,00 € 
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Antrag zur Änderung der Finanzordnung: 
Neu 
§ 11 Kassenprüfung  
Die Kassenprüfer nehmen mindestens einmal jährlich, vor dem Jahresabschluss, eine 
Kassenprüfung vor. Ein anzufertigendes Protokoll ist dem Präsidium vorzulegen. Auf den 
Verbandstagen erfolgt eine Berichterstattung über die durchgeführten Kassenprüfungen.  

 
Anträge zur Änderung der Zusatzbestimmungen des Handball-
Verbandes Brandenburg (HVB) zur DHB-Spielordnung (DHB SpO)  
Neu 
Neu:     § 45 Pokalspiele 

1. Die Pokalmeisterschaft wird in den Wettbewerben HVB-Pokal und Verbandspokal 
gespielt. In beiden Wettbewerben wird jeweils um den Wanderpokal gespielt. 
2. In jedem Wettbewerb kann nur eine Mannschaft je Altersklasse eines Vereins 
teilnehmen. 
3. Die Teilnahme an den Pokalwettbewerben des HVB ist für alle Vereine die mit Männer -
und/oder Frauenmannschaften auf Landesebene, in der Regionalliga „Ostsee-Spree“ und 
in der DHB 3. Liga spielen, Pflicht, sofern der DHB nichts anderes regelt. 
4. Der Verbandspokalsieger der Vorsaison ist für den HVB-Pokal qualifiziert. Darüber 
hinaus sind die 15 besten Mannschaften (bei Verzicht des Verbandspokalsiegers der 
Vorsaison, die besten 16 Mannschaften) für den HVB-Pokal qualifiziert. Die Rangfolge 
wird durch die Abschlusstabellen der Vorsaison der jeweiligen Meisterschaften festgelegt. 
Die übrigen Mannschaften spielen um den Verbandspokal. 
5. Die Pokalspiele können in Turnierform und als Einzelspiele organisiert werden. Die 
Einzelheiten regeln die Durchführungsbestimmungen. 
6. Die Meldung zum Verbandspokal für Pokalsieger der Spielbezirke und der ihnen 
funktional gleichgestellten Einheiten hat bis 01.06. eines Jahres an den HVB zu erfolgen. 
Die Durchführungsbestimmungen regeln die Möglichkeit der Abmeldung vor Beginn des 
Wettbewerbs. 

Neu 
Neu:  § 55 Abs. 3 Einschränkung des Spielrechts in Meisterschaftsspielen 

Das Spielrecht von Spielern, bis zum Ende des Spieljahres, in dem sie ihr 21. Lebensjahr 
vollenden, wird in Vereinen mit mehreren Erwachsenenmannschaften im Spielbetrieb des 
Handball-Verbandes Brandenburg wie folgt eingeschränkt: 

1. Das Spielrecht besteht nur für zwei Erwachsenenmannschaften desselben Vereins. 

 
Regelung zum Inkrafttreten  
Die Änderungen dieser  HVB-Ordnungen treten mit Veröffentlichung in Kraft 


